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1 Anlass und Ziel der Planaufstellung  

In der Gemeinde Altrip besteht Bedarf an zusätzlichen Wohnbauflächen. 

Die Wohnbaulandreserven wurden mittlerweile weitestgehend ausgeschöpft. Die Baufläche 

„Bauernwiese“ ist nahezu vollständig bebaut. Die Nutzung der Innenentwicklungsfläche 

zwischen Speyerer-, Goethe-, Wilhelm- und Lessingstraße ist in absehbarer Zeit nicht zu 

realisieren. Weitere Innenentwicklungspotenziale wurden in den letzten Jahren aus-

geschöpft. Beispielsweise wurde im Rahmen der Ortskernsanierung neuer Wohnraum ge-

schaffen. Eine Entwicklung zur Schaffung von Wohnungen zur Bedarfsdeckung ist hier nicht 

mehr zu erwarten.  

Der im Flächennutzungsplan für 2010 prognostizierte Bevölkerungszuwachs ist inzwischen 

überschritten und auch das Statistische Landesamt geht von einem weiteren Bevölkerungs-

zuwachs aus. Dies zeigt, dass es, wie auch vor Ort zu erkennen, weiteren Bedarf an Wohn-

raum in Altrip gibt. 

Es besteht daher die Notwendigkeit, zur Bedarfsdeckung ein neues Baugebiet zu ent-

wickeln.  

Durch den Beschluss des Verbandes Region Rhein-Neckar (VRRN), die Rheinquerung 

(B 38 neu) nicht in den „Einheitlichen Regionalplan Rhein-Neckar“ aufzunehmen, haben sich 

die Rahmenbedingungen für die Siedlungsentwicklung der Gemeinde Altrip verändert. Die 

bisherigen Restriktionen für eine Siedlungsentwicklung in diesem Bereich wurden auf-

gehoben. Daher kann nun im Nordwesten, im Bereich „Junkergewanne“, eine rd. 2,1 ha 

große Fläche als Wohnbaufläche entwickelt werden, um den o.g. Bedarf an Wohnraum zu 

decken. 

Um eine geordnete künftige Gemeindeentwicklung zu ermöglichen, hat der Gemeinderat von 

Altrip die Aufstellung des Bebauungsplanes „Junkergewanne“ beschlossen. 

2 Lage und Größe  

Das rd. 2,3 ha große Plangebiet liegt im Nordwesten der Gemeinde Altrip zwischen der Be-

bauung entlang der Böcklinstraße im Süden sowie den Gewannen „In den Krummlach-

äckern“ und „Kümmelwiese“ im Norden und umfasst die gesamte Gewanne „In der Junker-

gewanne“. 

Das Plangebiet wird wie folgt abgegrenzt: 

�   Im Norden: durch die südliche Grundstücksgrenze des Wirtschaftsweges mit der Flur-
stücks-Nr. 857 sowie im Bereich des erweiterten Straßenanschlusses durch die 9,50 m 
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nach Norden versetzte südliche Grundstücksgrenze dieses Wirtschaftsweges Flst-Nr. 
857. 

�   Im Osten: durch die westlichen Grundstücksgrenzen der Flurstücke in der Gewanne 
„Kümmelwiese“ mit den Flurstücksnummern 708, 710 bis 712, 714 bis 720. 

�   Im Süden: durch die nördlichen Flurstücksgrenzen der Grundstücke mit den Nummern 
3118 bis 3119, 3308 bis 3318, des nordwestlichen Abschlusses der Fahrbahnparzelle 
Nr. 3319, den nordwestlichen Grenzen der Grundstücke Nr. 3321 und 3322 sowie im 
Bereich des erweiterten Straßenanschlusses durch die südliche Grundstücksgrenze des 
Wirtschaftsweges Flst.-Nr. 857. 

�   Im Westen: durch die östlichen Flurstücksgrenzen der Grundstücke mit den Nummern 
858/ 2 bis 858/ 8 und 858/ 10 sowie im Bereich des erweiterten Straßenanschlusses 
durch die nördliche Flurstücksgrenze der Bezirksstraße (K12) mit der Flst.-Nr. 794/10. 

Abbildung 1: Übersicht über das Plangebiet   

 
Quelle: Eigene Darstellung auf Grundlage der Gemeinde Altrip. 

3 Raumordnung und Landesplanung  

Die Gemeinde Altrip ist im Regionalen Raumordnungsplan 2004 als Grundzentrum dar-

gestellt. Ihr ist die Gemeindefunktion „Wohnen“ zugewiesen, wobei die Wohnfunktion auf-

grund von Flächenrestriktionen (nördlich des Gebietes liegende Regionale Grünzüge) nur 

eingeschränkt vergeben wurde. 1  

                                                 
1  Vgl. Regionaler Raumordnungsplan Rheinpfalz 2004. 



 
Gemeinde Altrip  

Bebauungsplan „Junkergewanne“ – Begründung  
Stand: 29. September 2011 

 

 
 

-5- 

Dennoch ist der Wohnungsbau in Einklang mit den übrigen Zielen der Regional- und 

Landesplanung vorrangig in Gemeinden mit der besonderen Funktion Wohnen zu fördern. 

Hier sollen Wohnbauflächen über den Eigenbedarf hinaus bereitgestellt und damit die Wohn-

funktion gestärkt werden. Durch den Beschluss des Verbandes Region Rhein-Neckar 

(VRRN), die Rheinquerung (B 38 neu) nicht in den „Einheitlichen Regionalplan Rhein-

Neckar“ aufzunehmen, sind die Flächenrestriktionen im Norden von Altrip entfallen. Auf den 

dadurch frei werdenden Flächen kann die Gemeinde Altrip ihrer Wohnfunktion gem. 

Regionalem Raumordnungsplan 2004 nachkommen.  

Das Plangebiet ist im Regionalen Raumordnungsplan 2004 im Übergangsbereich zwischen 

„Siedlungsfläche Wohnen – geplant“ und „Vorranggebiet Wasserwirtschaft – Schwerpunkt 

Grundwasserschutz und Schwerpunkt Hochwasserschutz“ dargestellt. 

4 Entwicklung aus dem Flächennutzungsplan  

Bebauungspläne sind gem. §°8 Abs. 2 Satz 1 BauGB au s dem Flächennutzungsplan zu 

entwickeln. Im rechtskräftigen Flächennutzungsplan der Gemeinde Altrip aus 1997 ist die Art 

der Bodennutzung für das Plangebiet als landwirtschaftliche Fläche dargestellt2. 

Der Flächennutzungsplan befindet sich derzeit im Änderungsverfahren und wird parallel zum 

Bebauungsplanverfahren gem. §°8 Abs. 3 BauGB geände rt. Die Fläche des Plangebietes 

wird als Wohnbaufläche ausgewiesen. 

Abbildung 2: Auszug aus dem Flächennutzungsplan im Änderungsverfahren 

 
Quelle: Eigene Darstellung auf Grundlage des digitalisierten FNP aus 1997. 

                                                 
2 Vgl. Flächennutzungsplan 1997. 
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Somit ist der Bebauungsplan „Junkergewanne“ als aus dem Flächennutzungsplan entwickelt 

anzusehen. 

5 Naturschutzrechtliche Vorgaben  

Das Plangebiet befindet sich mehr als 300 m vom Rheinhauptdeich entfernt, der zugleich 

auch die Grenze zum nächstgelegenen Natura 2000-Gebiet, hier dem großräumigen FFH-

Gebiet „Rheinniederung Speyer-Ludwigshafen“, darstellt. 

Abbildung 3: FFH-Gebiet 

 

Eine Beeinflussung des FFH-Gebietes durch die Planung wird nicht gesehen. 

6 Konzept  

Das Ziel der Planung ist, entsprechend der Nachfrage, Einfamilienhäuser auf Grundstücks-

größen von rd. 500 m² zu ermöglichen. Die bauliche Dichte sowie die Höhenentwicklung 

sollen sich dabei an der angrenzenden Bebauung orientieren.  

Für den Anwohnerverkehr sind zwei Zufahrten geplant. Der Großteil des Verkehrs, in der 

Hauptsache der Lkw-Verkehr (Müllfahrzeuge, Rettungsfahrzeuge, etc.) und der Verkehr von 

der Kreisstraße 12 aus, wird über eine Verkehrsanbindung von der K 12 in das Gebiet ge-

führt. Der bisher vorhandene Wirtschaftsweg wird als Verkehrsanbindung mit Geh- und 

Radweg ausgebaut. Die zweite Zufahrt erfolgt über eine ca. 5,0 m breite, über den Paul-

Klee-Weg führende Straßenanbindung an die Böcklinstraße.  

Die Erschließung innerhalb des Plangebietes wird verkehrsberuhigt ausgebaut und sieht 

lediglich ca. in Gebietsmitte sowie im Osten des Gebietes Stichstraßen nach Norden vor. 
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Über einen Geh- und Radweg, der den östlichen Stich nach Norden ergänzt, wird das Gebiet 

zusätzlich an den vorhandenen Wirtschaftsweg im Norden fußläufig angebunden. Darüber 

hinaus sind öffentliche Parkplätze im Gebiet verteilt. 

Die Grundstücke sind so konzipiert, dass auf jedem Grundstück ein Gebäude mit einer 

Grundfläche von mindestens 9,0 m x 11,0 m inkl. der notwendigen Abstandsflächen errichtet 

werden kann. Dies ermöglicht in den Gebäuden in EG + DG zusammen eine Wohnfläche 

von mindestens rd. 150 m².  

Durch die Grundstücksgestaltung, die Bebauung und die Beschränkung des Maßes der bau-

lichen Nutzung wird eine aufgelockerte Bebauung mit starker Durchgrünung im Randbereich 

zur freien Landschaft entstehen.  

Es ist eine Randeingrünung auf öffentlichen Flächen mit einer Breite von 5,0 m als Übergang 

zur freien Landschaft hin vorgesehen. Hier können Höhendifferenzen ausgeglichen und 

Mulden für die Niederschlagswasserbeseitigung von den Straßenflächen angeordnet 

werden. Zusätzlich sind hier Baumreihen aus standortgerechten Arten und Sorten geplant, 

die zur Gestaltung des Ortsrandes beitragen. Die Randeingrünung, als öffentliche Grün-

fläche geplant, kann auch ein Teil des ökologischen Eingriffs ausgleichen.  

Abbildung 4: städtebaulicher Entwurf  

 
Quelle: Eigene Darstellung auf Grundlage der Gemeinde Altrip, 2011. 

7 Ver- und Entsorgung  

Die Versorgung des Plangebietes mit Wasser, Gas und Strom kann durch Anschluss an das 

zu verlängernde örtliche Versorgungsnetz erfolgen.  

Das anfallende Schmutzwasser ist durch Anschluss an die nördlich des Plangebiets entlang-

laufende Hauptabwasserleitung des Abwasserverbandes der Kläranlage zuzuführen. 
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Straßenabwässer sind zentral in den öffentlichen Grünflächen, das sind die Randeingrünung 

sowie die zentrale Grünfläche im Gebiet, zu versickern. Unverschmutzte Dachflächenwässer 

und anfallendes Regenwasser von den Grundstücken werden auf den privaten Baugrund-

stücken versickert. 

8 Bodenverunreinigungen und Altlasten  

Es liegen keine Kenntnisse über Altlasten vor. Die bisherige Ackernutzung gibt zudem keine 

Hinweise auf eine mögliche Verunreinigung.  

9 Umweltbericht  

9.1 Einleitung  

Gemäß § 2 Abs. 4 BauGB wird für die Belange des Umweltschutzes nach § 1 Abs. 6 Nr. 7 

und § 1a BauGB eine Umweltprüfung durchgeführt, in der die voraussichtlichen erheblichen 

Umweltauswirkungen ermittelt und in einem Umweltbericht beschrieben und bewertet 

werden.  

Umfang und Detaillierungsgrad der Ermittlung und Bewertung der voraussichtlich erheb-

lichen Umweltauswirkungen, d.h. der Umweltprüfung, werden gem. § 2 Abs. 4, Satz 2 

BauGB von der Gemeinde festgelegt. Die Umweltprüfung bezieht sich auf das, was nach 

gegenwärtigem Wissensstand und allgemein anerkannten Prüfmethoden sowie nach Inhalt 

und Detaillierungsgrad des Bauleitplanes angemessenerweise Weise verlangt werden kann. 

Gehen im Rahmen der Beteiligung der Öffentlichkeit und der Behörden und sonstigen Trä-

ger öffentlicher Belange Stellungnahmen ein, die sich auf umweltbezogene Themen be-

ziehen und den Umfang und Detaillierungsgrad der Umweltprüfung betreffen, sind diese 

Stellungnahmen im nachfolgenden Umweltbericht zu berücksichtigen.  

9.2 Lage, Planungsziel, Festsetzungen  

Das Plangebiet liegt im Nordwesten der verbandsfreien Gemeinde Altrip, es ist Teil des 

Landschaftsschutzgebietes „Pfälzische Rheinauen“3.  

Die Gemeinde Altrip im Rhein-Pfalz-Kreis beabsichtigt im Nordwesten der Gemeinde, in un-

mittelbarem Anschluss an die bereits vorhandene Bebauung, ein Wohngebiet auszuweisen, 

um den weiteren Bedarf an Wohnraum zu decken und eine geordnete Gemeindeentwicklung 

zu ermöglichen. 

                                                 
3 Vgl. Landschaftsinformationssystem der Naturschutzverwaltung Rheinland-Pfalz, 
 http://map1.naturschutz.rlp.de/mapserver_lanis/, Stand 26. Juli 2010. 
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Es handelt sich um eine ca. 2,3 ha große Ackerfläche, die südwestlich an die bestehende 

Bebauung sowie im Nordosten und Südwesten an landwirtschaftliche Nutzflächen bzw. 

Gartenland angrenzt. Die nordwestliche Grenze wird von einem Wirtschaftsweg gebildet. 

Abbildung 5: Luftbild 

 
Quelle: Landschaftsinformationssystem der Naturschutzverwaltung Rheinland-Pfalz,     
 http://map1.naturschutz.rlp.de/mapserver_lanis/, gesehen am 20. Juli .2010. 

Mit der Aufstellung des Bebauungsplanes soll die gegenwärtige Situation einer geordneten 

städtebaulichen Nutzung zugeführt und eine sinnvolle Abrundung des Siedlungskörpers 

nach Nordwesten geschaffen werden. 

Es ist eine Einzelhausbebauung vorgesehen, die sich an der umgebenden Bebauung 

orientiert. Die GRZ wird mit 0,3 festgesetzt. Die öffentlichen Grünflächen im Plangebiet sind 

zu mindestens 60 % ihrer Fläche mit Sträuchern und Bäumen zu bepflanzen. Freie Flächen 

sind mit Landschaftsrasen einzusäen. Um einen weichen Übergang zwischen der geplanten 

Bebauung und der angrenzenden offenen Landschaft im Norden und Osten des Plan-

gebietes zu gewährleisten, wird eine durchgehende Randeingrünung von 5,0 m festgesetzt. 

Hier sind Baumpflanzungen in Reihe festgesetzt. 

Unbebaute Grundstücksflächen sind gärtnerisch zu gestalten und mit mindestens einem 

heimischen Laubbaum oder einem hochstämmigen Obstbaum zu versehen. In der Vor-

gartenzone entlang der Erschließungsstraße ist je Grundstück die Anpflanzung von einem 

heimischen Laubbaum vorgeschrieben. 

Das im Plangebiet anfallende Niederschlagswasser ist auf den Grundstücken sowie in den 

öffentlichen Grünflächen zu versickern. 
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9.3 Planungsalternativen  

Die Gemeinde Altrip weist mit ihrer Lage in der Speyerer Rheinniederung besondere topo-

grafische und landschaftliche Gegebenheiten auf, die die Siedlungsentwicklung stark ein-

schränken.  

Der bestehende Siedlungskörper ist größtenteils von Regionalen Grünzügen umgeben. Der 

Rhein im Norden und Osten sowie ein Altrheingraben im Südwesten stellen weitere 

Restriktionen dar. Auch aus Gründen des Hochwasserschutzes kommen weite Teile der 

Gemarkung nicht für eine Siedlungsentwicklung in Betracht.  

Die Innenentwicklungspotenziale sind bereits weitestgehend ausgeschöpft. 

Darüber hinaus wird die vorhandene Bebauung durch die Planung am vorgesehenen Stand-

ort in geeigneter Weise abgerundet, ohne in Regionale Grünzüge oder ökologisch wertvolle 

Bereiche einzugreifen.  

Eine Planungsalternative besteht daher nicht.  

9.4 Beschreibung und Bewertung der Schutzgüter 

9.4.1 Geologie 

Abbildung 6: Geologische Karte 

 
Quelle: GOP Ehrenberg Landschaftsplanung, 2011. 

Die historische geologische Karte zeigt die Lage des Ortes Altrip bzw. des Planungsstand-

ortes inmitten der alluvialen Rheinaue. Es handelt sich um tiefreichende sandig-kiesige 

Flusssedimente des Stromes. 
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9.4.2 Boden 

Das Plangebiet ist geprägt durch eine intensive ackerbauliche Bodennutzung, lediglich auf 

dem Flurstück mit der Nummer 868/ 2 befindet sich ein Gehölzstreifen, der das Plangebiet 

gliedert. Der Boden des Standortes gehört zur Landschaft der Auen und Niederterrassen. 

Dementsprechend finden sich dort sandige, kiesige, zum Teil auch lehmige bis tonige (in 

den Altarmen) Böden. 

Abbildung 7: Bodenkarte 

 
Quelle: GOP Ehrenberg Landschaftsplanung, 2011. 

Die anstehenden Böden sind alluvialer Herkunft und stehen noch heute unter dem Einfluss 

des stromparallelen Grundwassers. Es handelt sich um tiefgründige Auenböden mit Ent-

wicklungstendenzen zur nährstoffreichen Braunerde. Das Ertragspotenzial kann demzufolge 

als gut bis sehr gut bezeichnet werden. 

9.4.3 Wasser 

Grundwasser  

Vor Ort befindet sich die Grundwassermessstelle 1412, die seit 1981 kontrolliert wird. Das 

Gelände hat eine NN-Höhe von ca. 93 m+NN. 
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Abbildung 8: Grundwasserstände Altrip 

 

Quelle: GOP Ehrenberg Landschaftsplanung, 2011. 

Die Daten zeigen, dass der mittlere Grundwasserspiegel ca. 3,90 unter Flur ansteht. In be-

sonderen Trockenphasen sinkt der Wasserspiegel bis zu 5,10 m unter Gelände ab und steht 

im unmittelbaren Untersuchungsbereich auch in Nassjahren noch 2,20 m unter Flur. 

Der mittlere Grundwasserstand hat hier keinen Einfluss auf die Geländeoberflächenstruktur 

bzw. biotischen Standortverhältnisse. Selbst das höchste Grundwasser wird hier noch mit 

mehr als 2 m u. Fl. angegeben. Dennoch ist auf die stromnahe geografische Lage zu ver-

weisen, so dass zumindest baubetriebsbedingte Grundwasserhaltungen bei besonderen 

hydraulischen Verhältnissen verstärkt zu berücksichtigen sind. 

Oberflächenwasser  

Im Baugebiet sind keine Oberflächenwasser zu verzeichnen. 

9.4.4 Klima 

Das Klima des Planungsraumes ist sommerwarm und wintermild. Jahresdurchschnitts-

temperaturen liegen bei 9 °C. Der gesamte weitere L andschaftsraum gilt als Kaltluftsammel-

gebiet; die thermische Situation, das ist der Indikator für die gesamte Luftbelastung im 

Raum, wird als „stark belastet“ eingeschätzt. Die Siedlungskerne im Großraum Ludwigs-

hafen gelten sogar als extrem belastet. 

Abbildung 9: Thermische Belastung 

 
Quelle: GOP Ehrenberg Landschaftsplanung, 2011. 
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Dementsprechend hoch wird auch die Wärmebelastung bewertet. Es wird anhand bei-

gefügter Grafik erkennbar, dass der maßgebliche Schwellenwert sehr häufig überschritten 

wird, so dass das Bioklima extrem belastet ist. Erst die Achse des Rheinstromes erlaubt eine 

bessere geländeklimatische Bewertung. 

Abbildung 10: Wärmebelastung 

 
Quelle: GOP Ehrenberg Landschaftsplanung, 2011. 

9.4.5 Vegetation/ Tierwelt 

Es ist aufgezeigt worden, dass das unmittelbare Planungsgebiet zurzeit als Ackerfläche ge-

nutzt wird.  

Abbildung 11: Biotoptypenstruktur im Planungsgebiet 

 
Quelle: GOP Ehrenberg Landschaftsplanung, 2011, ergänzte Darstellung. 

Vegetation (Gehölze)  

Der durch das Vorhaben direkt betroffene Gehölzstandort ist Teil eines mehrere, ähnlich 

aufgebaute Strukturen umfassenden Ensembles in der intensiv genutzten Ackerlandschaft 

im unmittelbaren Anschluss an die nordwestliche Siedlungslage von Altrip. Im Umfeld des 
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Bebauungsplanes befinden sich vier Gehölzstreifen, einschließlich des betroffenen Ge-

hölzes, welche als „Hochhecke“ (Wuchshöhe bis etwa 4 m) klassifiziert werden können. Ein 

weiterer Streifen ist als „Baumhecke“ durchgewachsen. 

Die Hochhecken zeigen einen sehr dichten Wuchs mit geringer bis mäßiger Höhenstufung. 

Sie sind mit großer Wahrscheinlichkeit aus Kernobst-Baumreihen hervorgegangen, die mit 

Nutzungs- und Pflegeaufgabe zur Hecke durchgewachsen sind. Das Mindestalter der Hoch-

hecken wird auf etwa 20-30 Jahre geschätzt. 

Liegendes Totholz in Ast- und Stangenstärke ist vorhanden. Markantes, stehendes Totholz 

wurde nicht gesehen. Ein Krautsaum zur Ackerfläche fehlt fast allen Gehölzen. Lediglich die 

Obstneuanlage weist einen schmalen Saum zur angrenzenden Hecke auf. 

Die Gehölze unterscheiden sich trotz ihres Alters aufgrund der linearen Struktur von Feld-

gehölzen, da die maximale Breite von etwa 11 Metern keine Innen-Außen-Differenzierung 

der Gehölze (Licht- und Schattenarten) und damit kein spezifisches Bestandsinnenklima er-

möglicht. 

Die Gehölzfläche, die sich innerhalb des B-Plangebietes befindet, umfasst ca. 930 m². Die 

Gesamtfläche der übrigen im Verband zu sehenden Gehölze beträgt ca. 3.650 m². 

Folgende Arten dominieren den Gehölzbestand: 

�  Zwetsche – Prunus domestica ssp. domestica 

�  Mirabelle – Prunus domestica ssp. Syriaca 

�  Blutpflaume – Prunus cerasifera (vereinzelt) 

�  Schwarzer Holunder – Sambucus nigra 

�  Kornelkirsche – Cornus mas 

�  Brombeere – Rubus fruticosus aggr. 

Eine Schleiergesellschaft aus Waldrebe (Clematis vitalba) und Zaunrübe (Bryonia alba) 

überzieht Teile der Gehölze. 

Die schwach ausgeprägte Krautschicht besteht aus nitrophilen Ruderalarten, ubiquitären 

(Allerwelts-) Arten der Kulturlandschaft. 

Tierwelt  

Eine spezifische Artenerfassung wurde nicht durchgeführt. Im vorliegenden Fall kann auf die 

Bestandserhebungen und Bewertungen zurückgegriffen werden, die im Zusammenhang mit 

dem Flurbereinigungsverfahren zur Deicherhöhung Altrip (2004/ 2007) durchgeführt 
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wurden.4 Dort wurden die Heckenstreifen im Umfeld des in Rede stehenden Baugebietes als 

(nicht näher verorteter) Brutbiotop des Neuntöters angesprochen. Entscheidende Habitat-

qualitäten des Neuntöters sind Mosaiken aus verbuschten Brachen mit angrenzenden kurz-

grasigen Wiesen, Weiden und Magerrasen. Die Art besiedelt auch gerne lockere Streuobst-

wiesen und einzelne Gebüschgruppen. 

Im konkreten Fall jedoch ist festzustellen, dass die beschriebenen Heckenstrukturen ohne 

krautige Säume unmittelbar übergehen in die Ackerflächen. Deshalb wird den dichten 

Strauchhecken kaum eine Biotopfunktion für den Neuntöter zugesprochen. Vielmehr wird 

angenommen, dass erst die Neuanlage von offenen Streuobstwiesen die Nahrungsmöglich-

keiten für ihn mittelfristig verbessern werden. Insofern dient die Obstneuanlage nördlich des 

Plangebietes dieser Zielsetzung, wobei die örtlich vorgefundene Nisthilfe für den Steinkauz 

weitere Entwicklungen erwarten lassen. 

Alle heimischen, europäischen Vogelarten unterliegen dem besonderen Schutz des 

BNatSchG. Insofern gelten die Gehölze als potentielles Nistareal für zahlreiche einheimische 

Vogelarten. Aufgrund des hohen Angebots an Beeren und Früchten ist eine Akkumulierung 

von Zugvogelarten im Frühherbst zu erwarten, die hier ausreichend Nahrung zur Anlage von 

Fettreserven für den Zug finden. Dieses Angebot nutzen zu dieser Zeit auch überwiegend 

Insekten fressende Arten.   

Weitere FFH-Arten, wie insbesondere der Kammmolch, sind nicht definitiv nachgewiesen. 

Es wird zwar darauf hingewiesen, dass im weiteren Umfeld die Geländesenken und 

Wiesenschluten bei Druckwasser möglicherweise Laichbiotope sind, aber derartige 

Strukturen sind im Umfeld des konkreten B-Plangebietes nicht vorhanden. Dennoch kann 

ein Vorkommen des Kammmolches während der Winterruhe nicht ausgeschlossen werden. 

Nachweise fehlen jedoch. Eine Beeinträchtigung der Arten wurde bereits im Zusammenhang 

mit Flurbereinigungsverfahren zur Deicherhöhung ausgeschlossen (DLR (2007) Pkt. 3.5.1); 

eine Beeinträchtigung im Zusammenhang mit der örtlichen Hecke des B-Plangebietes 

„Junkergewanne“ wird deshalb ebenso ausgeschlossen.  

Da alle linearen Gehölze vom westlich gelegenen FFH-Gebiet zum Siedlungsrand führen, 

stellen sie keine hervorzuhebenden Vernetzungs- oder Trittsteinbiotope zwischen wichtigen 

Teillebensräumen dar. Zusammenfassend kann dem betroffenen Gehölz im Verbund mit 

den übrigen Hochhecken eine mittlere Bedeutung für den Artenschutz zugemessen werden.  

                                                 
4 DLR Rheinpfalz: Verträglichkeitsprüfung nach § 34 und § 35 BNatSchG im Flurbereinigungsverfahren Deicherhöhung Altrip 
(bearb. Hollgärtner, M.) Neustadt Oktober 2004 ders.: Gutachterliche Stellungnahme zur Verträglichkeitsprüfung … Mai 2007 
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9.4.6 Orts- und Landschaftsbild/ Erholung 

Das Landschaftsbild des geplanten Baugebietes ist zurzeit durch die ackerbauliche Nutzung 

bestimmt. Im nordöstlichen Bereich befindet sich eine schmale Gehölzreihe, die die Fläche 

unterteilt. Die südliche Grenze ist durch das bereits vorhandene Neubaugebiet von Altrip ge-

kennzeichnet. 

Abbildung 12: Landschaftsbilder 

 
Quelle: GOP Ehrenberg Landschaftsplanung, 2011, Aufnahmen aus 2010. 

Das Untersuchungsgebiet befindet sich außerhalb der speziellen Erholungs- und Aufent-

haltsräume. Gleichwohl kann der Freiraum am Siedlungsrand als wohnungsnaher Er-

holungsraum bewertet werden. 

9.4.7 Mensch 

Das Schutzgut Mensch ist nicht betroffen. 

9.4.8 Kultur- und Sachgüter 

Kultur- und Sachgüter sind nicht betroffen. 

9.5  Wirkungsprognose/ Kompensationsbeschreibung  

9.5.1 Boden 

Es handelt sich um ein relativ kleines Neubaugebiet mit einer geringen Grund- und 

Geschossflächenzahl. Insofern sind weder direkte überbaubare Flächen noch die zu er-

wartenden Erschließungsanlagen/ Straßen von erheblicher Bedeutung für Versiegelung und 

Verdichtung. 

Aber insgesamt ist davon auszugehen, dass mehr als 6.000 qm direkt verbaut und versiegelt 

werden. Zählt man erfahrungsgemäß die informelle, dennoch intensive Nutzung der privaten 

Gartenflächen hinzu, so stellt sich die Beeinträchtigung des Bodenpotenzials doch erheblich 

dar. Für den konkreten Fall sind die zukünftigen Verhältnisse wie folgt zu erwarten. 
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Tab. 1: Flächenstruktur und Versiegelung 

 
Quelle: GOP Ehrenberg Landschaftsplanung, 2011. 

9.5.2 Wasser 

Das Grundwasser steht im Mittel mehr als 2 m unter Gelände an. Baubetriebsbedingte 

Grundwasserabsenkungen infolge Wasserhaltung in den einzelnen Baugruben können klein-

räumig den Wasserspiegel etwas absenken. Für die Ein- und Ableitung des Wassers in eine 

Vorflut sind evtl. Einleitungsgenehmigungen im Einzelfall erforderlich. 

Durch geplante Geländeausgleiche wird das Grundwasser, dessen Empfindlichkeit als mittel 

bis hoch eingeschätzt wird, nicht beeinträchtigt.  

Das Oberflächenwasser wird dezentral auf den Grundstücken sowie in den öffentlichen 

Grünflächen versickert. Somit wird eine Rückführung des anfallenden Oberflächenwassers 

in den natürlichen Wasserkreislauf gewährleistet. 

9.5.3 Klima 

Die regional bedingten Vorbelastungen sind dominierend. Erhebliche Auswirkungen bzw. 

zusätzliche klimatisch-lufthygienische Beeinträchtigungen durch das Baugebiet sind nicht zu 

erwarten. 

9.5.4 Vegetation/ Tierwelt 

Während die weiten Ackerflächen ohne Bedeutung für den Biotopschutz sind, stellt der Ver-

lust der Gehölzstruktur einen Eingriff in einen potentiellen Lebensraum verschiedener Vögel 

und Kleintiere dar. Es handelt sich um ca. 930 qm, das sind 6 % der gesamten Baugebiets-

fläche.  

Eine Beeinträchtigung von FFH-Arten wie Kammmolch wird ausgeschlossen. Es konnten 

bereits mit den umfangreichen Untersuchungen im Flurbereinigungsverfahren (2004/ 2007) 
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keine Nachweise erbracht werden. Darüber hinaus fehlen entsprechende Laichhabitate im 

weiteren Umfeld der in Rede stehenden Heckenstruktur. Vielmehr wird eine Beein-

trächtigung des potentiellen Vorkommens definitiv ausgeschlossen (ebd. (2007) Pkt. 3.5.1). 

9.5.5 Orts- und Landschaftsbild/ Erholung 

Die Erholungsfunktion der freien Landschaft wird durch das Projekt nicht grundsätzlich be-

einträchtigt. Die baulichen Veränderungen sind immer auch begleitet von Veränderungen 

des Landschaftsbildes. Im vorliegenden Fall sind Ackerflächen betroffen, die seit Generatio-

nen die Dorflage im Nordwesten prägen. 

Eine erhebliche Beeinträchtigung des landschaftlichen Charakters in Altrip ist nicht erkenn-

bar. Die Umsetzung der Randbegrünung wird zu einer Aufwertung des Ortsrandes führen. 

Der unmittelbare Übergang von der Bebauung zu den Ackerflächen wird durch die geplante 

Randeingrünung gestaltet.  

9.5.6 Mensch 

Wesentliche Auswirkungen auf den Menschen sind nicht zu erwarten. 

9.5.7 Kultur- und Sachgüter 

Erhebliche Beeinträchtigungen von Kultur- und Sachgütern sind nicht erkennbar. 

9.6 Wechselwirkungen zwischen den Umweltgütern  

Bei der Beschreibung der Wechselwirkungen geht es um die Wirkungen, die durch eine 

gegenseitige Beeinflussung der Umweltbelange entstehen. 

Wesentliche Wechselwirkungen sind durch den Eingriff in den Boden zu erwarten. Die 

weiten Ackerflächen sind zwar ohne Bedeutung für den Biotopschutz. Baubetriebsbedingt 

kann es infolge Wasserhaltung in den einzelnen Baugruben aber zu kleinräumigen Grund-

wasserabsenkungen kommen. Durch die Versiegelung kann es zu Veränderungen der 

Standortbedingungen für die Vegetation kommen. Der Bodenverlust bewirkt ebenfalls den 

Verlust von Lebensräumen sowie die Veränderung des Mikroklimas. 

9.7 Nullvariante  

Ohne die Umwandlung des Gebietes in ein Wohngebiet würde die Fläche weiterhin als 

Ackerfläche genutzt werden. Die Gehölze, die derzeit bereits durch Nutzungs- und Pflege-

aufgabe zur Hecke durchgewachsen sind, werden voraussichtlich in den nächsten Jahren 

weiter verbuschen. Das Entwicklungspotenzial im Norden der Gemeinde Altrip würde nicht 

genutzt werden. 
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9.8 Geplante Maßnahmen zur Vermeidung, Minderung un d zum Ausgleich der 

nachteiligen Auswirkungen 

Es ist vorgesehen, am nordwestlichen und nordöstlichen Rande des Neubaugebietes mit 

Hilfe eines Gehölzstreifens (1.500 qm) eine Abschirmung zur freien Landschaft zu erreichen. 

Darüber hinaus ist damit beabsichtigt, den Verlust der Gehölze (930 qm) auszugleichen.   

Auch wenn der quantitative Vergleich eine adäquate Kompensation erscheinen lässt, er-

füllen erfahrungsgemäß die siedlungsnahen Gartengehölze in unmittelbarer Nachbarschaft 

zum privaten Freiraum aber bei Weitem nicht die gleiche Funktion wie in der freien Land-

schaft. Darüber hinaus kann eine Neupflanzung erst in einigen Jahren vergleichbare 

Lebensraumfunktionen aufnehmen wie der Altbestand. 

Im vorliegenden Fall darf erwartet werden, dass eine fachgerechte Feldgehölzpflanzung erst 

in 8 bis 10 Jahren eine vergleichbare ökologische Funktion übernehmen kann, wie sie die 

hier ca. 25 bis 30 Jahre alten Bestände erfüllen. Der ökologisch-zeitliche Verlust von durch-

schnittlich neun Jahren spiegelt ca. 33 % des ursprünglichen Reifestatus wider. Um diese 

zeitliche Verzögerung auszugleichen, ist eine ausreichend groß dimensionierte Gehölzfläche 

erforderlich.  

Die Kompensation der Bodenbeeinträchtigung, d. h. des Verlustes infolge Versiegelung und 

Überbauung, wird in Anlehnung an die Bewertungsempfehlung der SGD-Nord durchgeführt. 

Tab. 2: Ausgleichsbilanzierung 

 
Quelle: GOP Ehrenberg Landschaftsplanung, 2011. 
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Die Bilanzierung zeigt, dass einer Eingriffszahl von 13.321 Punkten eine Ausgleichszahl von 

lediglich 8.103 Punkten gegenübersteht. Das errechnete Defizit von 5.219 Punkten – das 

entspricht 13.047 m² - ist zusätzlich zu den in der Planung vorgesehenen Vermeidungs- und 

Minderungsmaßnahmen zu kompensieren. 

Es wird demzufolge vorgeschlagen, einen Ausgleich an anderem Ort durch die zusätzliche 

Anlage eines Heckenstreifens bzw. einer Obstbaumwiese auf insgesamt ca. 1,3 ha vorzu-

nehmen.  

Weitere Ausgleichsmaßnahmen sind nicht erforderlich. 

9.9 Verwendete technische Verfahren, Hinweise auf S chwierigkeiten bei der 

Zusammenstellung 

Zur Einschätzung der Umweltauswirkungen des Vorhabens wurde die Bestandssituation vor 

Ort aufgenommen und folgende Untersuchung ausgewertet: 

Ehrenberg Landschaftsplanung Kaiserslautern mit Dr. F. Wilhelmi, Mutterstadt : „Be-

bauungsplan „Junkergewanne“ Grünordnungsplan gem. § 11(1) BNatSchG, Eingriffs-

regelung nach § 1a(3) BauGB, September 2011 

Es ergaben sich keine Schwierigkeiten bei der Zusammenstellung der umweltrelevanten An-

gaben. 

9.10 Hinweise zur Durchführung der Umweltüberwachun g 

Gemäß § 4c BauGB überwacht die Gemeinde die erheblichen Umweltauswirkungen, die 

aufgrund der Durchführung der Bauleitpläne eintreten, um insbesondere unvorhergesehene 

nachteilige Auswirkungen frühzeitig zu ermitteln und in der Lage zu sein, geeignete Maß-

nahmen zur Abhilfe zu ergreifen.  

Die Durchführung der umweltrelevanten Maßnahmen wird im Rahmen der Erschließungs-

maßnahmen und der Genehmigung der baulichen Nutzungen geprüft und beachtet. Die 

Gemeinde Altrip überwacht nach der Durchführung der Vorhaben in regelmäßigen Ab-

ständen die grünordnerischen Maßnahmen sowie die Einhaltung der weiteren umwelt-

relevanten Festsetzungen.  

Unvorhergesehene nachteilige Umweltauswirkungen, die erst nach Realisierung der Vor-

haben entstehen oder bekannt werden, können nicht im Vorfeld der Planung berücksichtigt 

werden. Derartige unvorhersehbare Auswirkungen können nicht systematisch durch die 

Gemeinde Altrip überwacht und erfasst werden. Hier ist die Gemeinde auf Informationen der 

zuständigen Umweltbehörden angewiesen, die die Gemeinde gem. § 4 Abs. 3 unterrichtet, 
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sofern nach den ihnen vorliegenden Erkenntnissen die Durchführung der Planung erhebliche 

unvorhergesehene nachteilige Auswirkungen auf die Umwelt hat. 

9.11 Zusammenfassung des Umweltberichtes 

Die Gemeinde Altrip im Rhein-Pfalz-Kreis beabsichtigt im Nordwesten der Gemeinde, in un-

mittelbarem Anschluss an die bereits vorhandene Bebauung, ein Wohngebiet auszuweisen, 

um den weiteren Bedarf an Wohnraum zu decken und eine geordnete Gemeindeentwicklung 

zu ermöglichen. 

Es handelt sich um eine ca. 2,3 ha große Ackerfläche, die südwestlich an die bestehende 

Bebauung sowie im Nordosten und Südwesten an landwirtschaftliche Nutzflächen bzw. 

Gartenland angrenzt. Die nordwestliche Grenze wird von einem Wirtschaftsweg gebildet. 

Es ist eine Einzelhausbebauung vorgesehen, mit einer GRZ von 0,3. Die öffentlichen Grün-

flächen im Plangebiet mit Sträuchern und Bäumen zu bepflanzen und freie Flächen mit 

Landschaftsrasen einzusäen. Außerdem wird eine durchgehende Randeingrünung von 5,0 

m mit Baumpflanzungen festgesetzt. 

Das Plangebiet ist für den Naturhaushalt und das Landschaftsbild insgesamt von eher 

geringer Bedeutung. Im Hinblick auf die Luftbelastung wird das Gebiet als stark belastet ein-

geschätzt. Die weiten Ackerflächen sind ohne Bedeutung für den Biotopschutz. 

Es ist aufgezeigt worden, dass ggfs. mit einem Neuntöterbrutpaar gerechnet werden muss. 

Andererseits ist aber durch die seinerzeitige Bewertung (DLR 2007) wiedergegeben worden, 

dass die dicht bewachsene Ausstattungsqualität und die fehlenden Krautsäume nur un-

geeignete Habitate darstellen. Weitere besondere Arten sind nicht nachgewiesen. Dennoch 

wird ein Vorkommen des Kammmolches (Anh. IV Art) während der Winterruhe für möglich 

erachtet. Nachweise fehlen jedoch. Eine Beeinträchtigung von FFH-Arten ist daher gut-

achterlich ausgeschlossen worden. 

Der Verlust der Gehölzstrukturen stellt einen Eingriff in einen potenziellen Lebensraum ver-

schiedener Vögel und Kleintiere dar, der kompensiert werden muss. In Anlehnung an die 

Bewertungsempfehlung der SGD-Nord wurde der Eingriff bilanziert. Demnach ist eine voll-

ständige Kompensation der rechnerisch ermittelten Bodenbeeinträchtigung, d. h. des Ver-

lustes von Leben-, Nahrungs- und Brutraum für Tiere infolge Versiegelung und Überbauung 

erforderlich. 

Es ist festgestellt worden, dass zum Ausgleich des ermittelten Eingriffes in den Boden ca. 

1,3 ha zusätzliche Ausgleichsmaßnahmen erforderlich werden, die durch die in der Planung 

vorgesehenen Maßnahmen nicht abgedeckt werden können.  
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Daher ist der Ausgleich an anderem Ort als das Planvorhaben durch die zusätzliche Anlage 

eines Heckenstreifens bzw. einer Obstbaumwiese auf insgesamt ca. 1,3 ha vorzunehmen. 

Im Gemeindegebiet stehen entsprechende Flächen für diesen Ausgleich zur Verfügung. 

Alternativ wird im Rahmen einer privatrechtlichen Erschließung auch die Zahlung eines Aus-

gleichsbetrages in Betracht gezogen. Dies wird im weiteren Verfahren konkretisiert werden. 

Nach Realisierung der Planung und der damit verbundenen Maßnahmen zur Vermeidung, 

Minimierung und Kompensation der Eingriffe sowie der Anlage der zusätzlichen Ausgleichs-

fläche verbleiben nach derzeitigem Kenntnisstand keine erheblichen nachteiligen Umwelt-

auswirkungen. 

10 Begründung der bauplanungrechtlichen Festsetzung en 

10.1 Art der baulichen Nutzung  

Das Gebiet wird in Anlehnung an die umgebende Bebauung als allgemeines Wohngebiet 

festgesetzt. Dies entspricht dem Ziel, durch die Neubebauung die bereits vorhandene Be-

bauung zu ergänzen und der Nachfrage nach Wohnbauland nachzukommen. Die aus-

nahmsweise zulässigen Nutzungen gemäß § 4 Abs. 3 Nr. 1, 3, 4 und 5 BauNVO (Betriebe 

des Beherbergungsgewerbes, Anlagen für Verwaltungen, Gartenbaubetriebe sowie Tank-

stellen) werden ausgeschlossen, da sie dem angestrebten Charakter des Gebietes grund-

legend widersprechen.  

10.2  Mindestgröße der Baugrundstücke 

Die Baugrundstücke dürfen eine Größe von 450 m² nicht unterschreiten, um eine unan-

gemessene Verdichtung im Übergang zur freien Landschaft ausschließen zu können und 

eine aufgelockerte Bebauung zu gewährleisten. 

10.3    Höchstzulässige Zahl der Wohnungen in den W ohngebäuden 

Durch die Beschränkung der zulässigen Wohnungen auf maximal 2 Wohnungen je Wohn-

gebäude soll die städtebauliche Eigenart des Gebietes erhalten werden. Die angrenzende 

Wohnbebauung ist geprägt von freistehenden Ein- bis Zweifamilienhäusern, die durch die 

Planung ergänzt und fortgeführt werden sollen.  

Darüber hinaus wird eine unverhältnismäßig starke Verdichtung in diesem Bereich ver-

hindert, die ein der räumlichen Situation unangemessen erhöhtes Verkehrsaufkommen nach 

sich ziehen würde. 
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10.4 Maß der baulichen Nutzung  

Das Maß der baulichen Nutzung wird festgesetzt durch die Grundflächenzahl (GRZ), die 

Geschossflächenzahl (GFZ), die maximale Höhe der baulichen Anlagen sowie die höchst-

zulässige Zahl der Vollgeschosse. 

GRZ und GFZ 

Das Maß der baulichen Nutzung wird durch die Grundflächenzahl (GRZ) bestimmt. Sie wird 

entsprechend dem Ziel einer aufgelockerten Bebauung zur freien Landschaft hin sowie einer 

hohen Durchgrünung der Grundstücksfreiflächen mit 0,3 festgesetzt und unterschreitet damit 

die in § 17 BauNVO angegebene zulässige Obergrenze von 0,4. Dies wird durch die Fest-

setzung der Geschossflächenzahl mit 0,6 zusätzlich sichergestellt. 

Höhe der baulichen Anlagen 

Durch die Festsetzung der Gebäudehöhen soll gewährleistet werden, dass die Neubauten 

sich in die Umgebung einfügen. Die zulässigen Wandhöhen entsprechen einer zwei-

geschossigen Bebauung, in der sich das zweite Vollgeschoss jedoch im Dachraum befindet.  

Die Festsetzung der maximal zulässigen Firsthöhe, die an den tatsächlichen Gebäudehöhen 

der umgebenden Bebauung angelehnt ist, stellt eine der örtlichen, landschaftlichen Situation 

angepasste Höhenentwicklung sicher. 

10.5 Öffentliche Grünflächen  

Es ist eine Randeingrünung mit einer Breite von 5,0 m als Übergang zur freien Landschaft 

vorgesehen. Im Bereich der Randeingrünung können ggf. Höhendifferenzen ausgeglichen 

und Mulden für die Niederschlagswasserbeseitigung von den Straßenflächen angeordnet 

werden. Die Randeingrünung ist daher als öffentliche Grünfläche geplant, die mit Sträuchern 

und Bäumen zu bepflanzen und mit Landschaftsrasen einzusäen ist. Die Randeingrünung ist 

dauerhaft zu erhalten und gemäß den textlichen Festsetzungen so zu bepflanzen, dass eine 

gestalterisch ansprechende Begrünung sowie ein weicher Übergang zur Landschaft hin ent-

steht.  

Der flächige Grünbereich in Gebietsmitte dient der optischen Auflockerung des Baugebietes 

und ist gleichzeitig als wohnungsnaher Erholungsraum für die Anwohner geeignet. Er soll 

darüber hinaus als zentrale Sickerfläche zur Verfügung stehen. 
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10.6 Aufschüttungen, Abgrabungen soweit sie zur Her stellung des Straßenkörpers 

erforderlich sind  

Zur Herstellung des Straßenkörpers sind aus besonderen topografischen sowie aus 

straßenbautechnischen Gründen in den privaten, an Verkehrsflächen angrenzenden Grund-

stücken 3,0 m breite Geländestreifen als „Flächen für Aufschüttungen und Abgrabungen zur 

Herstellung des Straßenkörpers“ vorzusehen. Die festgesetzten überbaubaren Grundstücks-

flächen werden davon nicht berührt, es bestehen somit keinerlei Nutzungseinschränkungen 

für die Baufenster. 

10.7 Örtliche Bauvorschriften  

Dächer 

Aus gestalterischen Gründen werden für die neuen Wohngebäude generell geneigte Dächer 

vorgeschrieben, die sich an den für die zulässigen Gebäude typischen Maßen orientieren. 

Damit soll eine Einpassung in die umgebende Dachlandschaft erreicht werden. Die Dach-

neigung kann zwischen 30° und 45° liegen, so dass s ich insgesamt eine gestalterische Viel-

falt in der Dachausbildung ergeben kann. 

Durch die Breiten- und Lagebegrenzung von Dachgauben soll erreicht werden, dass diese 

Dachaufbauten visuell deutlich gegenüber der Dachfläche zurücktreten. 

Einfriedungen 

Es sind ausschließlich offene Einfriedungen zulässig, die entlang der Vorgartenzone eine 

Höhe von max. 1,00 m ü. OK Verkehrsfläche nicht überschreiten dürfen, um den groß-

zügigen, offenen Charakter des Baugebietes zu verstärken und eine erlebbare Einbindung in 

die freie Landschaft zu erreichen. 

Vorgärten und Gestaltung der unbebauten Flächen der bebauten Grundstücke  

Die nicht überbauten Flächen der bebauten Grundstücke sind gärtnerisch anzulegen. Damit 

wird sichergestellt, dass bei einer Bebauung das gesamte Grundstück einer verträglichen 

Nutzung zugeführt wird. 

In den Vorgartenzonen entlang der Erschließungsstraße sind je 1 Baum pro Grundstück zu 

pflanzen, um eine Mindestbegrünung im Straßenraum zu sichern. 

Stellplatzverpflichtung 

Die Zahl der Stellplätze gem. § 88 Abs. 3 i.V. mit § 47 Abs. 1 LBauO wird auf 2 je Wohnung 

festgesetzt, um dem zu erwartenden Bedarf an Stellplätzen gerecht zu werden. 



 
Gemeinde Altrip  
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11 Bodenordnung  

Eine Bodenordnung ist erforderlich. 
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